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5. 06/0271 Errichtung eines Sportplatzgebäudes auf dem 
Sportplatz Sankt Augustin-Menden, Fritz-
Schröder-Straße; 
Gewährung eines Investitionskostenzuschusses an 
den SV Menden 1912 e.V. 
 

FB 3.50 
FB 2 

 
  Herr Seigfried gab eine zusätzliche Erklärung zur Sitzungsvorlage 

der Verwaltung. Er informierte den Ausschuss darüber, dass am heu-
tigen Tag die Genehmigung seitens der Kommunalaufsicht, unter 
deren ausdrücklichem Vorbehalt der Beschlussvorschlag stand, ein-
gegangen sei. Danach stehe dem Vorhaben grundsätzlich nichts 
mehr im Wege, sofern der Ausschuss und der Rat dem zustimme.  
 
Seitens der Fraktionen wurde es ausdrücklich begrüßt, dass es auch 
in Zeiten schwierigster Haushaltslage der Stadt Sankt Augustin noch 
möglich sei bei besonderem Engagements einzelner Vereine, Inves-
titionsvorhaben dieser Art durch die Stadt zu unterstützen.  
 
Seitens der FDP-Fraktion wurde die qualifizierte Jugendarbeit des 
SV Menden 1912 hervorgehoben, die eine Unterstützung im vorlie-
genden Fall seitens der Stadt verdiene. 
 
Ohne weitere Aussprache sprachen sich die Fraktionen für das Vor-
haben aus und erklärten ihre Zustimmung zur Sitzungsvorlage der 
Verwaltung.  
 
Der Ausschuss fasste nachstehenden Beschluss: 
 

 
  Der Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit empfiehlt dem Rat der 

Stadt Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Die Stadt Sankt Augustin gewährt dem SV Menden 1912 e.V. 

einen Investitionskostenzuschuss bis zu einer Höhe von 
350.000,00 € zur Errichtung eines Sportplatzgebäudes auf dem 
Gelände des Sportplatzes Menden, Fritz-Schröder-Straße. Die 
Gewährung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch die Kommunalaufsicht sowie der Vorlage einer gesi-
cherten Gesamtfinanzierung durch den Verein.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die vertraglichen Regelungen 

mit dem SV Menden 1912 e.V. hinsichtlich der Grundstücksrege-
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lung, der Eigentumsverhältnisse, der Übertragung der Betriebs-
kosten der für die über die notwendigen Zweckräume hinausge-
henden Vereinsräume sowie der Mitnutzung von Schulen zu er-
arbeiten. 

 
  einstimmig 

 
 
 
 


